
Für alle Steuerpflichtigen

Einkommensteuererklärung 2017: Zwei interessante 
Neuerungen im Mantelbogen

| In den nächsten Wochen und Monaten steht die Erstellung der Einkommensteuer-
erklärungen für das Jahr 2017 auf dem Programm. Wie in jedem Jahr haben sich in 
den Vordrucken Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben. Ein Blick in den 
Mantelbogen (ESt 1 A 2017) zeigt hier insbesondere zwei interessante Neuerungen. |

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 03 | 2018

Ergänzende Angaben  
zur Steuererklärung

Sind über die Angaben in der Steuerer-
klärung hinaus weitere oder abwei-
chende Angaben bzw. Sachverhalte zu 
berücksichtigen, ist in der Zeile 98 eine 
„1“ einzutragen. In einer beizufügenden 
Anlage sind dann die Sachverhalte zu 
erläutern, die nicht erklärt werden kön-
nen, weil es dafür in der Steuererklä-
rung kein Feld gibt. Gleiches gilt, wenn 
bei den in der Steuererklärung erfassten 
Angaben bewusst eine Rechtsauffas-
sung zugrunde gelegt wird, die von der 
Ansicht der Finanzverwaltung abweicht.

Hintergrund für diese neue Zeile ist das 
Gesetz zur Modernisierung des Besteu-
erungsverfahrens. Danach führen Ein-
tragungen in dem qualifizierten Frei-
textfeld (Zeile 98) dazu, dass der Fall 
aus der vollautomatisierten Bearbei-

tung ausgesteuert und durch einen 
Amtsträger des Finanzamts bearbeitet 
wird. 

Beachten Sie | Erfolgt keine Eintra-
gung, heißt dies jedoch nicht zwingend, 
dass die Fälle automatisch veranlagt 
werden. Es kommt auf den Einzelfall an. 

Antrag auf Festsetzung der  
Arbeitnehmer-Sparzulage

Für zulagebegünstigte vermögens-
wirksame Leistungen setzt das Finanz-
amt nach Ablauf des Kalenderjahres 
auf Antrag eine Arbeitnehmer-Sparzu-
lage fest. Dieser Antrag ist mit dem Ein-
trag einer „1“ in die Zeile 91 des Man-
telbogens zur Einkommensteuererklä-
rung zu stellen. 

Beachten Sie | Die notwendigen Daten 
(elektronische Vermögensbildungsbe-

scheinigung) werden von den Anbietern 
elektronisch an das Finanzamt über-
mittelt. Die bisherige Anlage VL wird ab 
2017 nicht mehr ausgestellt.

Quelle | BMF-Schreiben vom 16.12.2016, Az. 
IV C 5 – S 2439/16/10001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 190888; Gesetz zur Modernisierung 
des Besteuerungsverfahrens (BGBl I 2016,  
S. 1679); Anleitung zur Einkommensteuerer-
klärung 2017

Daten für den Monat  
April 2018

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.4.2018

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.4.2018

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 4/2018 = 26.4.2018

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

1/17 6/17 9/17 1/18
+ 1,9 % + 1,5 % + 1,8 % + 1,4 %
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Für Unternehmer

Buchführung: Keine Pflicht zur Vergabe lückenlos 
fortlaufender Rechnungsnummern

| Nur weil ein Unternehmer keine lückenlos fortlaufenden Rechnungsnummern 
verwendet, ist das Finanzamt nicht zu einer Gewinnerhöhung mittels Schätzung be-
rechtigt. Dies hat das Finanzgericht Köln für den Fall der Gewinnermittlung durch 
Einnahmen-Überschussrechnung entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte auf seinen 
elektronischen Rechnungen aus-
schließlich Buchungsnummern ver-
wendet, die computergesteuert durch 
eine Kombination aus Veranstaltungs-
nummer, Geburtsdatum des Kunden 
und Rechnungsdatum erzeugt wur-
den. Damit wurde jede Buchungs-
nummer zwar nur einmalig vergeben, 
diese bauten aber nicht numerisch 
aufeinander auf. 

Nach einer Betriebsprüfung vertrat 
das Finanzamt die Ansicht, dass dies 
ein schwerwiegender Mangel der 
Buchführung sei und nahm für jedes 
Streitjahr eine Gewinnerhöhung durch 
einen (Un-)Sicherheitszuschlag von je-
weils 4.000 EUR vor. Begründung: Auch 
bei der Einnahmen-Überschussrech-
nung setze das Gesetz eine Einzelauf-
zeichnung der Einnahmen voraus. Um 
die Vollständigkeit kontrollieren zu 
können, sehe der Einzelaufzeichnungs-
grundsatz die Vergabe einer (fortlau-
fenden) Rechnungsnummer vor. Dies 
sah das Finanzgericht Köln anders.

Aus den umsatzsteuerlichen Vorschrif-
ten und der Abgabenordnung ergibt 
sich nach Ansicht des Finanzgerichts 
auch für Einnahmen-Überschussrech-
ner die Pflicht, Aufzeichnungen einzeln, 
vollständig, richtig, zeitgerecht und ge-
ordnet vorzunehmen. Eine gesetzlich 
konkretisierte Pflicht zur Vergabe einer 
(z. B. numerisch) fortlaufenden lücken-
losen Rechnungsnummer resultiert da-
raus aber nicht.

Beachten Sie |  Zwar verlangt § 14 des 
Umsatzsteuergesetzes die Angabe einer 
fortlaufenden Nummer mit einer oder 
mehreren Zahlenreihen, die zur Identifi-
zierung der Rechnung einmalig verge-
ben wird. Diese Vorschrift steht nach 
Überzeugung des Finanzgerichts Köln 
aber systematisch im Zusammenhang 
mit dem Vorsteuerabzug. Sie dient nur 
dem Zweck, die Korrespondenz von 
Umsatzsteuerschuld des Leistenden 
und Vorsteuerabzug des Leistungs-
empfängers prüfen zu können.

Wenn die Rechtsprechung bei konkret 
aufgefunden Lücken – und Vorliegen 
weiterer Anhaltspunkte für eine unvoll-
ständige Erfassung – Zuschätzungen zu-
lässt, sind diese Fälle anders gelagert. 
Denn es ist ein Unterschied, ob ein Steu-
erpflichtiger ein System benutzt, in dem 
bei zutreffender Vergabe von Rech-
nungsnummern eine lückenlose Abfolge 
von Nummern ersichtlich sein müsste. 
Wenn jedoch – wie im Streitfall – sys-
tembedingt gar keine lückenlose Erfas-
sung erfolgt, kann auch keine Lücken-
haftigkeit festgestellt werden.

Beachten Sie | Das Finanzgericht hat 
die Revision zugelassen, da nicht hinrei-
chend geklärt ist, ob (bei Einnahmen-
Überschussrechnung) eine Pflicht zur 
Vergabe numerisch fortlaufender Rech-
nungsnummern besteht.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 7.12.2017, Az. 15 
K 1122/16, Rev. zugelassen, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 199041 

Für alle Steuerpflichtigen

Vereine: Steuererklärungen nur noch elektronisch

| Vereine, also steuerbefreite Körperschaften, haben ihre Steuererklärungen ab dem 
Veranlagungszeitraum 2017 grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertragung elektronisch abzugeben. Die Abgabe von Steuer-
erklärungen auf Papiervordrucken ist nur noch in bestimmten Härtefällen zulässig. |

Auch die einzureichenden Erklärungen 
haben sich geändert. Es ist je nach 
Rechtsform eine „Körperschaftsteuerer-
klärung (Vordruck KSt 1)“ in Verbindung 

mit einer „Anlage Gem“ und gegebenen-
falls weiteren Anlagen einzureichen. 

Quelle | Ministerium der Finanzen des Lan-
des Brandenburg, PM 4/2018 vom 22.1.2018

Für alle Steuerpflichtigen

Betreutes Wohnen  
wegen Demenz als  
außergewöhnliche  
Belastung

| Auch im Alter häufig auftretende 
Krankheiten wie Demenz können eine 
krankheitsbedingte Unterbringung 
und damit einen Abzug der Kosten als 
außergewöhnliche Belastung rechtfer-
tigen. Dies gilt selbst dann, wenn eine 
ständige Pflegebedürftigkeit (noch) 
nicht gegeben ist. Dies hat das Finanz-
gericht Niedersachsen entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Eine Erbengemeinschaft wollte die 
Kosten der Unterbringung des an De-
menz erkrankten und bei Beginn des 
Klageverfahrens bereits verstorbenen 
Erblassers in einer Seniorenanlage als 
außergewöhnliche Belastung abzie-
hen. Das Finanzamt spielte jedoch 
nicht mit. Da keine Pflegeleistungen in 
Anspruch genommen wurden, ging es 
von – nicht ausreichenden – altersbe-
dingten Erkrankungen aus. Zudem 
lasse sich ein adäquater Zusammen-
hang zwischen der Unterbringung und 
dem Krankheitsbild nicht feststellen. 

Beachten Sie | Die Abgrenzung zwi-
schen (nur) altersbedingter und krank-
heitsbedingter Unterbringung ist oft 
schwierig. Dies gilt vor allem dann, wenn 
es sich nicht um ein klassisches Pflege-
heim handelt, sondern um eine Wohn-
anlage für betreutes Wohnen, in der 
auch noch ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglicht werden soll. Das Finanzge-
richt hat aber klargestellt, dass auch 
eine solche Unterbringung mit der Hei-
lung oder Linderung bestimmter Krank-
heiten wie einer Demenz in einem ad-
äquaten Zusammenhang stehen kann. 

PRAXISHINWEIS | Schon vor der Un-
terbringung sollte ein (fach-)ärztliches 
Attest eingeholt werden, wonach eine 
Unterbringung krankheitsbedingt er-
forderlich ist. Noch nicht abschließend 
geklärt und vom Bundesfinanzhof in 
2010 ausdrücklich offengelassen ist die 
Frage, wie bei einer bereits erfolgten 
altersbedingten Unterbringung zu ver-
fahren ist, wenn Krankheiten und Pfle-
gebedürftigkeit später hinzutreten.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
20.9.2017, Az. 9 K 257/16, rkr., unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 199392; BFH-Urteil vom 15.4.2010, Az. 
VI R 51/09
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Für alle Steuerpflichtigen

Neue Rechtsprechung 
zum Ausbildungsende  
im Kindergeldrecht

| Für Eltern endet der Anspruch auf 
Kindergeld nicht bereits mit der Be-
kanntgabe des Ergebnisses einer Ab-
schlussprüfung, sondern erst mit dem 
späteren Ablauf der gesetzlich festge-
legten Ausbildungszeit. Das hat der 
Bundesfinanzhof klargestellt. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte der Ausbildungs-
vertrag zur staatlich anerkannten 
Heilerziehungspflegerin eine Laufzeit 
vom 1.9.2012 bis zum 31.8.2015. Die 
Tochter bestand die Abschlussprüfung 
im Juli 2015; in diesem Monat wurden 
ihr die Prüfungsnoten mitgeteilt. 

Die Familienkasse hob die Festset-
zung des Kindergelds ab August 2015 
auf. Dabei verwies sie auf die Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs, 
wonach eine Ausbildung spätestens 
mit der Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses endet, sodass es nicht auf 
das Ende der Ausbildungszeit an-
kommt. Dieser Auffassung wider-
sprachen jedoch sowohl das Finanz-
gericht Baden-Württemberg als auch 
der Bundesfinanzhof.

In den bislang entschiedenen Fällen 
war die Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses der späteste in Betracht 
kommende Zeitpunkt des Ausbildungs-
verhältnisses. Hiervon unterscheidet 
sich der Streitfall, weil hier das Ausbil-
dungsende durch eine eigene Rechts-
vorschrift geregelt ist. 

Nach § 2 Abs. 2 S. 1 der Heilerziehungs-
pflegeverordnung des Landes Baden-
Württemberg dauert die Fachschulaus-
bildung zur Heilerziehungspflegerin 
drei Jahre. § 21 Abs. 2 des Berufsbil-
dungsgesetzes, wonach eine Berufs-
ausbildung vor Ablauf der Ausbildungs-
zeit mit der Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses endet, war nicht an-
zuwenden, da die Ausbildung an einer 
dem Landesrecht unterstehenden be-
rufsbildenden Schule absolviert wurde. 
Damit endete die Berufsausbildung 
nicht im Juli 2015, sondern erst mit Ab-
lauf des Folgemonats.

Quelle |  BFH-Urteil vom 14.9.2017, Az. III R 
19/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 198758

Für Vermieter

Schuldzinsen bei Ablösung eines der Vermietung 
 dienenden Fremdwährungsdarlehens

| Erleidet ein Steuerpflichtiger bei der Umschuldung eines zum Erwerb einer 
selbstgenutzten Wohnung aufgenommenen Fremdwährungsdarlehens einen Ver-
lust, sind Schuldzinsen bei einer späteren Vermietung nur für den Darlehensteil 
abziehbar, der den ursprünglichen Anschaffungskosten der Wohnung entspricht. 
So lautet eine wenig erfreuliche Entscheidung des Finanzgerichts Münster.  |

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte zwei Eigen-
tumswohnungen erworben, diese zu-
nächst selbstgenutzt und später ver-
mietet. Die Anschaffungskosten finan-
zierte er ab dem Erwerb der zweiten 
Wohnung über ein Fremdwährungs-
darlehen (Gegenwert ca. 105.000 EUR). 
Wegen negativer Wechselkursentwick-
lung schuldete er das Darlehen in ein 
EUR-Darlehen (139.000 EUR) um. Das 
Finanzgericht entschied, dass die auf 
den Differenzbetrag von 34.000 EUR 
entfallenden Schuldzinsen nicht als 
Werbungskosten abziehbar sind. Denn 
insoweit besteht kein wirtschaftlicher 
Zusammenhang mit der Einkunftsart 
Vermietung und Verpachtung.

Bereits 2016 hatte der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass sich die Verschlech-
terung der Vermögenssituation infolge 
der Realisierung eines Währungsver-
lusts als Vermögensverlust im Privat-
bereich darstellt. Dass der Bundesfi-
nanzhof im jetzt gegen die Entschei-
dung des Finanzgerichts Münster an-
hängigen Revisionsverfahren von sei-
ner Linie abrückt, Kursverluste bei 
Fremdwährungsdarlehen bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpach-
tung grundsätzlich nicht zum Abzug 
zuzulassen, muss bezweifelt werden.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 26.9.2017, Az. 
12 K 1832/16 E, Rev. BFH Az. IX R 36/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 199364; BFH, Be-
schluss vom 4.3.2016, Az. IX B 85/15

Für GmbH-Gesellschafter

Folgen überhöhter Zahlungen einer GmbH an eine 
dem Gesellschafter nahestehende Person

| Zahlt eine GmbH unter Mitwirkung des Gesellschafters einen überhöhten Mietzins 
oder Kaufpreis an eine dem Gesellschafter nahestehende Person, ist dies keine 
Schenkung der GmbH an die nahestehende Person. Dies hat der Bundesfinanzhof in 
gleich drei Urteilen entschieden.  |

◼◼ Sachverhalte

In zwei Fällen hatten die Ehegatten der 
Gesellschafter Grundstücke an die 
GmbHs zu überhöhten Preisen vermie-
tet. Die Gesellschafter hatten die Ver-
träge mit unterschrieben oder als Ge-
sellschafter-Geschäftsführer abge-
schlossen. In einem weiteren Fall ver-
äußerte der Bruder des Gesellschaf-
ters, der den überhöhten Kaufpreis 
bestimmt hatte, Aktien an die GmbH. 

Infolge der überhöhten Entgelte setz-
ten die Finanzämter verdeckte Gewinn-
ausschüttungen der GmbHs an ihre 
Gesellschafter an. Zudem behandelten 
sie die Zahlungen als gemischte freige-
bige Zuwendungen der Kapitalgesell-
schaften an die nahestehenden Perso-
nen und besteuerten diese nach Maß-
gabe des Erbschaft- und Schenkung-
steuergesetzes.

Aufgrund seiner geänderten Beurtei-
lung ist der Bundesfinanzhof dieser 
Handhabung nicht gefolgt: Die Zahlung 
überhöhter Entgelte durch eine GmbH 
an eine dem Gesellschafter naheste-
hende Person ist keine gemischte frei-
gebige Zuwendung der GmbH an die 
nahestehende Person, wenn der Gesell-
schafter beim Abschluss der Vereinba-
rung mitgewirkt hat. 

PRAXISHINWEIS | Der Bundesfinanz-
hof deutete aber an, dass eine Schen-
kung des Gesellschafters an die ihm 
nahestehende Person vorliegen kann. 
Da dies aber nicht zu entscheiden war, 
bleibt die nähere Konkretisierung der 
weiteren Rechtsprechung vorbehalten. 

Quelle | BFH-Urteile vom 13.9.2017, Az. II R 
54/15, Az. II R 32/16, Az. II R 42/16, unter www.
iww.de, Abruf-Nrn. 199080, 199078, 199081
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Europäische Datenschutzverordnung stellt  
Unternehmen vor neue Herausforderungen

| Ab dem 25.5.2018 gelten neue Datenschutzbestimmungen, die grundsätzlich alle 
Unternehmen betreffen und in bestimmten Bereichen weitreichende Anpassungen 
erforderlich machen. Auslöser dafür ist die Europäische Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO). |

Bereits am 25.5.2016 ist die DS-GVO in 
Kraft getreten. Nach einer Übergangs-
zeit von zwei Jahren gilt sie ab dem 
25.5.2018. Betroffen sind alle europä-
ischen Unternehmen, die personenbe-
zogene Daten erfassen und verarbeiten.

Die DS-GVO enthält Vorschriften zum 
Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und schützt die Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher Personen, 
insbesondere deren Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten. 

Unternehmen müssen ein abgestimm-
tes, transparentes und nachvollziehba-
res System zur datenschutzrechtlichen 
Bewertung der Verarbeitung personen-
bezogener Daten aufbauen. Das bedeu-
tet im Kern Folgendes: 

 • Grundlegende Anforderungen an 
die Sicherheit der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten sind 
einzuhalten.

 • Geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen sind um-

zusetzen, um ein dem Risiko ange-
messenes Schutzniveau zu ge-
währleisten.

 • Die Wirksamkeit der Maßnahmen 
ist regelmäßig zu prüfen und zu 
bewerten.

 • Beweislastumkehr: Die Unterneh-
men müssen beweisen, dass sie 
die Vorschriften einhalten.

Bei einem Verstoß drohen drastische 
Strafen. Die maximale Geldbuße beträgt 
bis zu 20 Mio. EUR oder bis zu 4 % des 
gesamten weltweit erzielten Jahresum-
satzes im vorangegangenen Geschäfts-
jahr. Es gilt der Wert, der höher ist. 

PRAXISHINWEIS | Weitere Hinweise 
zur DS-GVO finden Sie u. a. im Internet-
auftritt der Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informations-
freiheit (unter: www.iww.de/s400).

Quelle | Europäische Datenschutz-Grundver-
ordnung (2016/679/EU-DS-GVO; EU-Kommissi-
on, Pressemitteilung vom 24.1.2018, unter: eu-
ropa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_de.htm

Für GmbH-Gesellschafter

Gewinnabführungsvertrag wird erst mit Eintragung 
ins Handelsregister wirksam

| Verpflichtet sich eine GmbH zur körperschaftsteuerlichen Gewinnabführung, 
wird der Gewinnabführungsvertrag nur dann wirksam, wenn die Gesellschafter-
versammlung dem Vertrag zustimmt und der Vertrag ins Handelsregister eingetra-
gen wird. Erfolgt der Eintrag aufgrund eines Fehlverhaltens des Amtsgerichts ver-
spätet, liegt nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs keine sachliche 
Unbilligkeit vor. |

Hintergrund: Verpflichtet sich eine Or-
gangesellschaft durch einen Gewinnab-
führungsvertrag ihren Gewinn an ein 
einziges anderes gewerbliches Unter-
nehmen (Organträger) abzuführen, ist 
das Einkommen der Organgesellschaft 
unter gewissen Voraussetzungen dem 
Organträger zuzurechnen. Dies gilt erst-
mals für das Kalenderjahr, in dem das 
Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft 

endet, in dem der Gewinnabführungs-
vertrag wirksam wird.

Das Risiko einer verzögerten Eintra-
gung liegt beim Organträger und der 
Organgesellschaft. Warum diese letzt-
lich verzögert erfolgte, ist nach Ansicht 
des Bundesfinanzhofs irrelevant.

Quelle | BFH-Urteil vom 23.8.2017, I R 80/15, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 198458

Für Arbeitgeber

Aufstockungsbeträge 
zum Transferkurz
arbeitergeld ermäßigt  
zu besteuern?

| Erhält ein Arbeitnehmer wegen der 
Auflösung seines Dienstverhältnisses 
eine Abfindung, wird diese nach der 
Fünftel-Regelung besteuert, wenn be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
Das Finanzgericht Münster ist nun der 
Auffassung, dass diese Vergünstigung 
auch für Zuschüsse einer Transferge-
sellschaft zum Transferkurzarbeiter-
geld anwendbar ist.  |

Um einen Arbeitnehmer dazu zu bewe-
gen, der Auflösung des Dienstverhält-
nisses gegen Abfindung zuzustimmen, 
wird er oft für eine bestimmte Zeit einer 
Transfergesellschaft zugewiesen. Diese 
bildet ihn fort, um leichter einen Arbeit-
geber zu finden, und zahlt häufig noch 
einen Zuschuss zum Transferkurzarbei-
tergeld. Nach Ansicht des Finanzge-
richts Münster sind sowohl die Abfin-
dung als auch die Aufstockungsbeträge 
zum Transferkurzarbeitergeld nach der 
Fünftel-Regelung zu besteuern. Dies 
gilt jedenfalls dann, wenn der Arbeit-
nehmer in der Transfergesellschaft nur 
fortgebildet wird. Ob der Bundesfinanz-
hof dieser Sichtweise beipflichten wird, 
wird das Revisionsverfahren zeigen. 

PRAXISHINWEIS | Der ermäßigte 
Steuertarif erfordert einen zusammen-
geballten Zufluss der Einkünfte in ei-
nem Veranlagungszeitraum (VZ). Eine 
Ausnahme gilt jedoch, wenn neben der 
Hauptentschädigungsleistung in spä-
teren VZ aus Gründen der sozialen Für-
sorge für eine gewisse Übergangszeit 
Entschädigungszusatzleistungen ge-
währt werden oder der Steuerpflichtige 
in einem anderen VZ nur eine geringfü-
gige Teilleistung erhalten hat.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 15.11.2017, Az. 
7 K 2635/16 E, Rev. BFH Az. IX R 44/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 198375


